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1 Einleitung

1.1 Anlass und Aufgabenstellung

Die Gemeinde Rheurdt beabsichtigt für den Planbereich zwischen dem Hochend und dem Oberweg
den Bebauungsplan Rheurdt Nr. 36 „Hochend / Oberweg“ als Bebauungsplan der Innenentwicklung
(gem.  §  13a  BauGB)  neu  aufzustellen  und  damit  den  Bebauungsplan  Rheurdt  Nr.  22 B  „Hoch-
end / Oberweg“ (gem. § 30 Abs. 1 BauGB) aufzuheben. Mit der Umplanung sollte das ursprünglich
Planungsziel Wohnbauflächen für junge Familien zu schaffen weiterhin umgesetzt werden. Dazu sind
an der Straße Hochend zwei Mehrfamilienhäuser geplant. Entlang des Oberwegs ist eine Wohnbe-
bauung mit Einfamilienhäusern vorgesehen. Insgesamt werden die vorhandenen Erschließungsanla-
gen genutzt und die Versiegelung auf ca. 60 % der Grundstücksfläche begrenzt. Auf den übrigen Flä-
chen sind Freiflächen bzw. Gärten anzulegen. 

Im Rahmen der Bebauung ist zu prüfen, ob durch das Vorhaben artenschutzrechtliche Konflikte aus-
gelöst bzw. Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG erfüllt werden. Die Auswirkungen der Pla-
nung werden daher entsprechend der Verwaltungsvorschrift zur Anwendung der nationalen Vorschrif-
ten zur Umsetzung der Richtlinien 92/43/EWG (FFH-RL) und 2009/147/EG (V-RL) zum Artenschutz
bei Planungs- und Zulassungsverfahren (VV-Artenschutz) geprüft. Nach der Darstellung der Ergebnis-
se der faunistischen Bestandserfassung wird anhand des Artenvorkommens und der Wirkungen des
Vorhabens in einer Relevanzanalyse (Vorprüfung) der Umfang der Artenschutzprüfung ermittelt. Für
die Arten, für die eine Verletzung der Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG nicht ausgeschlossen
werden kann, wird eine vertiefte Prüfung der Verbotstatbestände durchgeführt.

1.2 Rechtliche Grundlagen

In dem Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) erfolgt eine klare Unterteilung des Artenschutzes in den
allgemeinen und den besonderen Artenschutz (§§ 39, 44 BNatSchG). Der allgemeine Artenschutz um-
fasst alle, auch die häufig als „Allerweltsarten“ bezeichneten, wild lebenden Tier- und Pflanzenarten
und ihre Entwicklungsformen. 

Gemäß § 39 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten,

1. „wild lebende Tiere mutwillig zu beunruhigen oder ohne vernünftigen Grund zu fangen, zu ver-
letzen oder zu töten,“

2. „wild lebende Pflanzen ohne vernünftigen Grund von ihrem Standort zu entnehmen oder zu
nutzen oder ihre Bestände niederzuschlagen oder auf sonstige Weise zu verwüsten,“

3. „Lebensstätten wild lebender Tiere und Pflanzen ohne vernünftigen Grund zu beeinträchtigen
oder zu zerstören.“

Darüber hinaus werden im Rahmen des besonderen Artenschutzes Arten berücksichtigt, die gemäß
§ 7 BNatSchG besonders geschützt sind. Diese beinhalten eine Teilmenge von Arten mit besonderer
nationaler Bedeutung, die streng geschützten Arten. Zudem werden Arten erfasst, die in bundesweiten
und europäischen Regelwerken und Verordnungen, der Bundesartenschutzverordnung, der EU-Arten-
schutzverordnung, der EU-Vogelschutzrichtlinie und der FFH-Richtlinie (FFH-RL) aufgeführt sind. 

Gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es generell verboten: 
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1. „wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu ver-
letzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädi-
gen oder zu zerstören,“

2. „wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während
der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu
stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand
der lokalen Population einer Art verschlechtert,“

3. „Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten
der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören,“

Für Arten der FFH RL Anhang IV und für alle europäischen Vogelarten ist eine artenschutzrechtliche
Prüfung durchzuführen. Hierbei ist nachzuweisen, dass durch die Planung die ökologischen Funktio-
nen der betroffenen Fortpflanzungs-  und Ruhestätten nicht  erheblich gestört  werden. Baubedingte
Zerstörungen von Fortpflanzungs- und Ruhestätten sowie in diesem Zuge unvermeidbare Verletzung
oder Tötung von Tieren sind bei Planungs- und Zulassungsverfahren freigestellt, wenn die ökologische
Funktion der betroffenen Lebensstätte im räumlichen Zusammenhang gewährleistet ist (vgl. MUNLV
2007, S. 17) und das Risiko der Tötung durch geeignete Maßnahmen reduziert wird. Hierbei sind auch
vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) zu berücksichtigen. Die „nur“ national be-
sonders geschützten Arten sind von den artenschutzrechtlichen Verboten freigestellt. 

Die Erfassung der im Untersuchungsgebiet vorkommenden besonders geschützten Arten ist in ihrer
Gesamtheit  aus methodischen wie auch aus arbeitsökonomischen und somit finanziellen Gründen
nicht zu erreichen. Für das Land Nordrhein-Westfalen wird daher eine Auswahl der landesweit rele-
vanten Arten, die sogenannten planungsrelevanten Arten, herausgegeben.

1.3 Planungsrelevante Arten in NRW

Planungsrelevante Arten sind eine naturschutzfachlich begründete Auswahl derjenigen geschützten
Arten, die bei einer Artenschutzprüfung (ASP) im Sinne einer Art-für-Art-Betrachtung einzeln zu bear-
beiten sind. Das LANUV bestimmt die für Nordrhein-Westfalen planungsrelevanten Arten nach einheit-
lichen naturschutzfachlichen Kriterien (vgl. Kiel, LÖBF-Mitteilungen 2005 (1): 12-17). Eine aktuelle Lis-
te der planungsrelevanten Arten wird vom LANUV im Internet veröffentlicht. 

In der Planungspraxis sollen die streng geschützten Arten besonders berücksichtigt werden. Bei den
streng geschützten Arten werden diejenigen betrachtet, die seit 1990 rezente, bodenständige Vorkom-
men in NRW haben (MUNLV 2007). Die besonders geschützten Arten finden entsprechend ihrer Ge-
fährdungskategorie in der Roten Liste NRW Berücksichtigung als planungsrelevante Arten. Die Einstu-
fung der planungsrelevanten Arten kann zusätzlich im Einzelfall um betroffene Arten im Eingriffsvorha-
ben erweitert werden und stellt dadurch für den Gutachter ein wissenschaftlich fundiertes und verläss-
liches Instrument dar. Die übrigen Arten der FFH-RL Anhang IV und europäischen Vogelarten sind ent-
weder in Nordrhein-Westfalen ausgestorbene Arten, Irrgäste oder sporadische Zuwanderer. Solche
unsteten Vorkommen können bei der Entscheidung über die Zulässigkeit eines Vorhabens sinnvoller
Weise keine Rolle spielen. Oder es handelt sich um Allerweltsarten mit einem landesweit günstigen
Erhaltungszustand und einer großen Anpassungsfähigkeit. Im Regelfall kann bei diesen Arten davon
ausgegangen werden, dass nicht gegen die Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG verstoßen wird (d.h.
keine erhebliche Störung der lokalen Population, keine Beeinträchtigung der ökologischen Funktion ih-
rer Lebensstätten sowie keine unvermeidbaren Verletzungen oder Tötungen und kein signifikant er-
höhtes Tötungsrisiko).
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Entsprechend den Vorgaben der Verwaltungsvorschrift zur Anwendung der nationalen Vorschriften zur
Umsetzung der Richtlinien 92/43/EWG (FFH-RL) und 2009/147/EG (V-RL) zum Artenschutz bei Pla-
nungs- und Zulassungsverfahren (VV-Artenschutz) werden in der Artenschutzprüfung die europäisch
geschützten Arten der FFH-RL Anhang IV und die europäischen Vogelarten berücksichtigt.

2 Charakterisierung des Plangebietes

2.1 Gebietsabgrenzung, Lage 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 36 befindet sich im südlichen Siedlungszusammenhang 
der Ortschaft Rheurdt. Westlich wird das Plangebiet durch die Landstraße 478 (Hochend) und östlich 
durch den Oberweg begrenzt. Im Norden, Westen und Südosten schließen sich Einfamilienhausbebau-
ungen an. Östlich des Hochends wird die Fläche einer ehemaligen Hofanlage mit Wohnhäusern neu be-
baut. Die Grundstücke entlang des Oberweges in Richtung Süden werden als Gartenland genutzt und 
gehören zu der Bebauung entlang der Straße Hochend. Das Plangebiet wird derzeit landwirtschaftlich 
genutzt. Während der Vegetationszeit wird seit Jahren Mais angebaut. Nach der Ernte bleibt der Acker 
vegetationsfrei bis zur nächsten Aussaat. Das Plangebiet weist eine Gesamtfläche von rund ca. 0,45 ha 
auf und umfasst in der Gemarkung Rheurdt, Flur 14 das Flurstück 116.

Im weiteren Umfeld schließen sich im Osten entlang der Niederung des Dufhausgrabens und der Nen-
neper Fleuth große Grünland- und Ackerflächen an, die von zahlreichen Arten genutzt werden. Im Wes-
ten liegen mit den Schaephuysener Höhen große landwirtschaftliche Flächen mit Äckern und linearen 
Kleingehölzen. Die geplante Bebauung schließt eine Baulücke innerhalb des Siedlungszusammen-
hangs. An allen Seiten grenzt das Plangebiet an Siedlungsflächen an. (Im Luftbild ist die Fläche nach 
dem Abriss der Hofanlage zu erkennen, die derzeit neu bebaut wird).
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2.2 Schutzgebiete ja nein Art, Größe, Bezeichnung

2.2.1 Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung oder europäische 
Vogelschutzgebiete gem. § 33 BNatSchG (es sind auch Be-
einträchtigungen zu betrachten, die von außen in das Gebiet 
hineinwirken können)

2.2.2 Naturschutzgebiete 

2.2.3 Nationalparke und Nationale Naturmonumente

2.2.4 Biosphärenreservate 

2.2.5 Landschaftsschutzgebiete 

2.2.6 Naturparke 

2.2.7 Naturdenkmale 

2.2.8 geschützte Landschaftsbestandteile 

2.2.9 besonders geschützte Biotope 

2.2.10 Wasserschutzgebiete 

2.2.11 Heilquellenschutzgebiete 

2.2.12 Überschwemmungsgebiete 

2.2.13 Gebiete mit signifikantem Hochwasserrisiko

2.2.14 Gebiete, in denen die in Vorschriften von der EU festgelegten 
Umweltsqualitätsnormen bereits überschritten sind

2.2.15 Schutzwürdige Gebiete, die für die prägende Vielfalt des Ge-
samtraums und seiner Teilräume von besonderer Bedeutung 
sind?

2.2.16 Denkmale, Denkmalensembles, Bodendenkmale, archäolo-
gisch bedeutende Landschaften 

2.3 Vorbelastungen ja nein Art, Umfang

Sind Vorbelastungen vorhanden?

Erläuterungen zur Charakterisierung des Plangebietes:

Zu 2.2: Schutzgebiete sind in dem Plangebiet nicht ausgewiesen. Im Umfeld der Ortslage Rheurdt sind 
Landschaftsschutzgebiete sowie Biotopverbundflächen vorhanden.

Zu 2.3: Vorbelastungen ergeben sich durch die vielbefahrene Landstraße (L478) (Hochend) und die 
landwirtschaftliche Bewirtschaftung. 

3 Bestandserfassung

3.1 Methodik
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Bei der Potentialkartierung wurde das Untersuchungsgebiet im Rahmen einer Geländebegehung auf 
planungsrelevante Arten und geeignete Strukturen wie Gehölze, Nahrungsangebote und weitere Beson-
derheiten (z.B. Baumhöhlen) abgesucht. Dabei wurde auch auf Indirektnachweise (Frassspuren, Kot, 
Federn, Gewölle u.ä.) geachtet. Bei der Ermittlung des potentiellen Artenspektrums wurde die Bedeu-
tung des Gebietes als Nahrungs- bzw. Jagdhabitat berücksichtigt. 

3.1.1 Informationen Geländebegehung(en):

Datum/Uhrzeit: 22.04.2022 11:00 – 11:30 Uhr

Temperatur: 13 oC

Wolkendeckung: 1/8 

Windstärke: 2-3 Bft

Eingesetzte Werkzeuge: Kamera

Bearbeiter/in: N. Schauerte-Lüke

3.2.1 Folgende Informationssysteme wurden ergänzend zu den 
Geländearbeiten abgefragt/ausgewertet:

ja nein Datum der Abfrage

3.2.1 MTB-Q FIS „Geschützte Arten NRW“ (MTB 4504 Q 2) 03.11.2022

3.2.2 @Linfos  Landschaftsinformationssammlung 03.11.2022

3.2.3 Experten 30.07.2021

Erläuterungen: 

zu 3.1.1: Die Erfassung zur Potentialkartierung wurde im Frühjahr vorgenommen. Auf der Fläche wurden
keine Arten festgestellt. Im Umfeld (Gärten, Bäume entlang der beiden Straßen) wurden ausschließlich 
ubiquitäre Arten festgestellt. Die Fläche ist dem Gutachter seit mehreren Jahren bekannt. In den vergan-
genen Jahren wurde ausschließlich Mais angebaut. Im Winter war die Fläche bis zum Frühjahr vegetati-
onsfrei. Aufkommende Vegetation wurde zu Beginn der Vegetationszeit umgepflügt. 

zu 3.2.2: Im Umfeld von 300 m wurden in den letzten zehn Jahre keine Arten in dem Fundpunktkataster 
erfasst. 

3.2 Vorkommende Lebensraumtypen ja nein Art, Umfang, Größe

3.2.1 Wälder 

3.2.2 Kleingehölze, Gebüsche, Hecken, Alleen

3.2.3 Höhlenbäume, Horstbäume

3.2.4 Moore, Sümpfe

3.2.5 Heiden, Trockenrasen

3.2.6 Grünland (z.B. Fettwiesen-/weiden, Nass-, Feucht-/Mager-
grünland)

3.2.7 Röhrichte
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3.2.8 Gewässer (Still-/Fließgewässer, auch zeitweise trocken fal-
lend)

3.2.9 Felsbiotope, Höhlen, Stollen

3.2.10 Brachfläche (nicht regelmäßig genutzte Grundstücksberei-
che)

3.2.11 Äcker, Weinberge

3.2.12 Säume, Hochstaudenflur

3.2.13 Gärten, Parkanlagen

3.2.14 Gebäude 

3.2.15 Abgrabungen, Aufschüttungen, Deiche, Wälle

Erläuterungen zu den vorkommenden Lebensraumtypen:

Das Plangebiet wird ausschließlich als Maisacker genutzt. Die angrenzenden Straßen (Hochend und 
Oberweg) weisen Straßenbäume und eine geringe Saumstruktur auf.

4 Vorhaben

4.1 Vorhabensbeschreibung

Auf der ca. 4.500 m² großen Fläche sollen Bauflächen geschaffen werden. Dazu sind an der Straße 
Hochend zwei Mehrfamilienhäuser geplant. Entlang des Oberwegs ist eine Wohnbebauung mit Einfami-
lienhäusern vorgesehen. Insgesamt werden die vorhandenen Erschließungsanlagen genutzt und die 
Versiegelung auf ca. 60 % der Grundstücksfläche begrenzt. Auf den übrigen Flächen sind Freiflächen 
bzw. Gärten anzulegen. 

4.2. Ermittlung der Wirkfaktoren

Treten nachfolgende Wirkfaktoren (bau-, anlage-, betriebs-
bedingt) mit dem Vorhaben auf?

ja nein Umfang

4.2.1 Neuerrichtung von großen baulichen Anlagen, Zuwegungen ca. 2.725 m²

4.2.2 Gebäude/-teil wird abgerissen

4.2.3 Gebäude/-teil wird aus-/angebaut

4.2.4 Dachausbau/-neuerung bei nicht ausgebautem Dachboden

4.2.5 Dachüberstand von mehr als 20 cm wird verändert

4.2.6 Verschalung wird beseitigt (z.B. Verkleidung von Außenwän-
den)

4.2.7 Mehr als 10% der Gehölze des Grundstücks werden entfernt

4.2.8 Sträucher (Hecke, Gebüsch) werden innerhalb des Schutz-
zeitraums (01.03. bis 30.09.) gerodet/beseitigt
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4.2.9 Sträucher (Hecke, Gebüsch) werden innerhalb des Schutz-
zeitraums (01.03. bis 30.09.) zurückgeschnitten

4.2.10 Obstbaum (Hochstamm) wird beseitigt (bei mehreren Bäu-
men bitte Anzahl angeben)

4.2.11 Baum mit  Stammumfang von mehr als 80 cm (gemessen in 
1 m wird beseitigt (bei mehreren Bäumen bitte Anzahl ange-
ben)

4.2.12 Baum mit Höhle (Astloch, Spechthöhle etc.) wird beseitigt

4.2.13 Brachfläche wird beseitigt

4.2.14 Brachfläche wird vorübergehend in Anspruch genommen

4.2.15 Gewässer wird beseitigt

4.2.16 Vorhandenes Vogelnest/Horst wird beseitigt

4.2.17 Vorhandenes Fledermausquartier wird beseitigt

4.2.18 Sonstige Lebensstätte wird beseitigt/entfernt/überbaut

4.2.19 Temporäre Inanspruchnahme von Lebensräumen

4.2.20 Veränderung der Bodenoberfläche

4.2.21 Bepflanzung offener Flächen (dadurch evtl. Zerstörung von 
Fortpflanzungsstätten für Offenlandarten z.B. Kiebitz, Feldler-
che)

4.2.22 Änderung der Nutzungsintensität, Betriebszeiten, Frequentie-
rung

Änderung von Acker in 
Wohngebiet

4.2.23 Verkehrszunahme (dadurch z.B. Störung, Individuenverluste 
durch Kollision)

4.2.24 Optische Störungen (Bewegungen, Licht)

4.2.25 Akustische Reize (Lärm)

4.2.26 Stoffliche Emissionen (Schadstoffe, Stäube auch in Gewäs-
ser)

4.2.27 Flächenzerschneidung/Barrierewirkung

4.2.28 Einleitung von Niederschlagswasser (dadurch Überflutung 
von Brutstätten)

4.2.29 Tierfallen (Schächte, Rückhaltebecken, Regenfallrohre, Glas-
scheiben)

4.2.30 Unfall-/Kollisionsrisiko während Bau oder Betrieb

Erläuterungen zu den Auswirkungen:

15. Nov. 2022 9



Artenschutzprüfung (1. Stufe)
Bebauungsplan Nr. 36 – „Hochend / Oberweg“

Zu 4.2.1: Eine bislang vegetationsfreie bzw. mit Mais bewachsene Fläche wird bis zu 2.725 m²  bebaut. 
Ca. 1.820 m² werden als Frei- und Gartenfläche gestaltet. Zudem sollen die Freiflächen teilweise  mit 
Bäumen überstellt werden. 

Zu 4.2.22 – 4.2.26: Eine bisher als Acker genutze Fläche wird in Wohnbauflächen umgewandelt. Hier-
durch nimmt die Präsenz von Menschen auf der Fläche deutlich zu. Durch die Nutzung der Flächen kön-
nen zusätzliche Emissionen in Form von Abgasen und Lärm entstehen. Hierdurch ergeben sich aller-
dings keine Auswirkungen auf Flora oder Fauna, da die Fläche weitgehend vegetationsfrei ist oder aus-
schließlich mit Mais bestockt ist und keinerlei Lebensraumpotentiale hat. Wirkzusammenhänge zu Habi-
taten planungsrelevanter Arten bestehen nicht. Durch die Umnutzung der Flächen entstehen mit der An-
lage der gärtnerisch genutzten Freiflächen und der Pflanzung von Bäumen neue Lebensräume, die den 
vorkommenden Arten einen zusätzlichen Lebensraum bieten.

4.3. Folgende Schutz-/Vermeidungsmaßnahmen sind geplant:

4.3.1 - keine -

Erläuterungen zu den Schutz- und Vermeidungsmaßnahmen:

zu 4.3.1: Es sind keine Beeinträchtigungen zu erwarten, somit werden keine Schutz- und Vermeidungs-
manahmen vorgesehen.
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5 Ergebnisse

Tabelle 1: Ergebnisse der Vorprüfung: Auflistung der planungsrelevanten Arten im 2. Quadranten des Messtischblattes 4504 mit Selektion der Lebensraumtypen Äcker

Art MTB-Q-Abfrage @Linfos-
Abfrage 

Exper-
ten

Potentialanalyse Wirkfaktoren-
Analyse

ASP II er-
forder-
lich?

Status EHZ 
NRW 
(ATL)

Äcker Status Status

Vögel

Habicht Accipiter gentilis U (Na) k.Nw. k.Nw. Vorkommen ist ausgeschlossen. Die 
Brutplätze sind meist in Wäldern mit al-
tem Baumbestand. Der Habicht ist ein 
Überraschungsjäger zwischen Allee-
bäumen und Hecken. Diese Habitatele-
mente sind im Plangebiet nicht vorhan-
den.

Keine Beeinträchtigungen zu 
erwarten.

nein

Sperber Accipiter nisus G (Na) k.Nw. k.Nw. Vorkommen ist ausgeschlossen. Brut-
plätze in Nadelbaumbeständen (v.a. 
dichte Fichtenparzellen) mit ausrei-
chender Deckung und mit freier Anflug-
möglichkeit. Auch der Sperber ist ein 
Überraschungsjäger und benötigt de-
ckungsreiche Flächen für die Jagd. Die-
se Habitatelemente sind im Plangebiet 
nicht vorhanden.

Keine Beeinträchtigungen zu 
erwarten.

nein
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Art MTB-Q-Abfrage @Linfos-
Abfrage 

Exper-
ten

Potentialanalyse Wirkfaktoren-
Analyse

ASP II er-
forder-
lich?

Status EHZ 
NRW 
(ATL)

Äcker Status Status

Feldlerche Alauda arvensis U- FoRu! k.Nw. k.Nw. Vorkommen ist ausgeschlossen. Die Art
besiedelt reich strukturiertes Ackerland,
extensiv genutzte Grünländer und Bra-
chen sowie größere Heidegebiete Nest 
wird in Bereichen mit kurzer und lücki-
ger Vegetation in einer Bodenmulde an-
gelegt. Diese Habitatelemente sind auf 
der Fläche nicht vorhanden. Für einen 
Brutplatz ist die Fläche zudem zu klein 
und weist zu viele Störungen durch die 
angrenzenden Straßen auf. 

Keine Beeinträchtigungen zu 
erwarten.

nein

Graureiher Ardea cinerea G Na k.Nw. k.Nw. Vorkommen ist unwahrscheinlich. 
Graureiher sind auf den Äckern in den 
Niederungen bei der Jagd zu beobach-
ten. Die Fläche ist aufgrund der Lage 
zwischen den beiden Straßen sehr 
störintensiv. Zudem ist die Flächen 
klein, so dass ein essentielles Nah-
rungshabitat ausgeschlossen werden 
kann.  

Keine Beeinträchtigungen zu 
erwarten.

nein

Steinkauz Athene noctua U (Na) k.Nw. k.Nw. Vorkommen ist ausgeschlossen. Le- Keine Beeinträchtigungen zu nein
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bensräume (offene und grünlandreiche 
Kulturlandschaften mit einem guten 
Höhlenangebot) Brutstätten befinden 
sich in Höhlen in Obst- oder Kopfbäu-
men. Für die Jagd werden kurzrasige 
Flächen bevorzugt. Die Fläche weist 
keine der notwendigen Habitatelemente
auf.

erwarten.

Mäusebussard Buteo buteo G Na k.Nw. k.Nw. Vorkommen ist unwahrscheinlich. Bis 
auf geschlossene Waldflächen und 
dichte urbane Besiedlung werden Ge-
hölze in vielen Habitaten als Bruthabitat
angenommen. Die Ackerfläche kann 
gelegentlich zur Jagd aufgesucht wer-
den, aufgrund der ausschließlichen 
Nutzung als Maisacker ist dieser für 
Nahrungstiere weitgehend uninteres-
sant. Die Fläche ist aufgrund der Lage 
zwischen den beiden Straßen sehr 
störintensiv. Zudem ist die Flächen 
klein, so dass ein essentielles Nah-
rungshabitat ausgeschlossen werden 

Keine Beeinträchtigungen zu 
erwarten.

nein
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kann.

Bluthänfling Carduelis cannabina U Na k.Nw. k.Nw. Vorkommen ist ausgeschlossen. Die Art
besiedelt zunehmend urbane Gegen-
den, wobei Jungbirken und Brombeer-
büsche genutzt werden. Grundsätzlich 
werden jedoch ländliche, offene Gebie-
te mit Hecken Sträuchern oder Konife-
ren als Nistplätze bevorzugt. Diese Ha-
bitatelemente sind auf der Fläche nicht 
vorhanden. Als Nahrungshabitat ist die 
Fläche aufgrund des wiederholten An-
baus von Mais und der fehlenden Ve-
getation während der Wintermonate 
nicht geeignet. 

Keine Beeinträchtigungen zu 
erwarten.

nein

Saatkrähe Corvus frugilegus G Na k.Nw. k.Nw. Vorkommen ist unwahrscheinlich. Ent-
scheidend für das Vorkommen ist das 
Vorhandensein geeigneter Nistmöglich-
keiten, da die Tiere große Brutkolonien 
mit bis zu mehreren hundert Paaren bil-
den können. Bevorzugt werden hohe 
Laubbäume (z.B. Buchen, Eichen, Pap-

Keine Beeinträchtigungen zu 
erwarten.

nein
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peln), (LANUV 2016). Geeigneten Nah-
rungsflächen sind Grün- und Ackerflä-
chen. Die Ackerfläche kann gelegent-
lich zur Nahrungssuche aufgesucht 
werden. Die Fläche ist aufgrund der 
Lage zwischen den beiden Straßen 
sehr störintensiv. Zudem ist die Flächen
klein, so dass ein essentielles Nah-
rungshabitat ausgeschlossen werden 
kann.

Wachtel Coturnix coturnix U FoRu! k.Nw. k.Nw. Vorkommen ist ausgeschlossen. Die Art
besiedelt Ackerbrachen, Getreidefelder 
(v.a. Wintergetreide, Luzerne und Klee)
und Grünländer mit einer hohen Kraut-
schicht, die ausreichend Deckung bie-
ten. Diese Habitatelemente sind auf der
Fläche nicht vorhanden.

Keine Beeinträchtigungen zu 
erwarten.

nein

Mehlschwalbe Delichon urbica U Na k.Nw. k.Nw. Vorkommen ist ausgeschlossen. Nester
werden bevorzugt an Gebäuden mit 
strukturierter Oberfläche gebaut. Jagd 
gebiete sind offene Flächen und insek-

Keine Beeinträchtigungen zu 
erwarten.

nein
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tenreiche Feuchtgebiete Diese Habitat-
elemente sind auf der Fläche nicht vor-
handen. 

Turmfalke Falco tinnunculus G Na k.Nw. k.Nw. Vorkommen ist ausgeschlossen. Brut-
plätze sind Felsnieschen und Halbhöh-
len an natürlichen Felswänden, Stein-
brüchen oder Gebäuden (z.B. an Hoch-
häusern, Scheunen, Ruinen, Brücken) 
(LANUV 2016), Nahrungshabitate sind  
Flächen mit niedriger Vegetation wie 
Dauergrünland, Äcker und Brachen. 
Die Fläche ist aufgrund der Lage zwi-
schen den beiden Straßen sehr stör-
intensiv. Die Fläche weist in den Win-
termonaten keinen Bewuchs und somit 
nur ein geringes Nahrungsangebot auf. 
Im Sommer wurde in den letzten Jah-
ren Mais angebaut, so dass ein Nah-
rungshabitat aufgrund der Nutzung 
ausgeschlossen werden kann.

Keine Beeinträchtigungen zu 
erwarten.

nein

Rauchschwalbe Hirundo rustica U Na k.Nw. k.Nw. Vorkommen ist ausgeschlossen. Nest- Keine Beeinträchtigungen zu nein

15. Nov. 2022 12
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bau erfolgt meist in landwirtschaftlichen
Gebäuden. Für die Nahrungssuche 
werden offene Flächen mit einem ho-
hen Insektenvorkommen (v.a Viehwei-
den) aufgesucht. Die Flächen weist in 
den Wintermonaten keinen Bewuchs 
auf. Im Sommer wurde in den letzten 
Jahren Mais angebaut, so dass ein 
Nahrungshabitat aufgrund der Nutzung 
ausgeschlossen werden kann.

erwarten.

Feldsperling Passer montanus U Na k.Nw. k.Nw. Vorkommen ist ausgeschlossen. In den
Randbereichen ländlicher Siedlungen 
besiedelt der Feldsperling Obst- und 
Gemüsegärten oder Parkanlagen. Ent-
sprechende Lebensräume sind im 
Planbereich nicht vorhandenen. Auch 
als Nahrungshabitat weist die Fläche 
keine Eignung auf. Die Fläche ist in den
Wintermonaten unbewachsen. Im Som-
mer wurde in den letzten Jahren aus-
schließlich Mais angebaut, so dass ein 
Nahrungshabitat ausgeschlossen wer-

Keine Beeinträchtigungen zu 
erwarten.

nein
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den kann.

Rebhuhn Perdix perdix S FoRu! k.Nw. k.Nw. Vorkommen ist ausgeschlossen. Das 
Rebhuhn besiedelt offene Feld- und 
Grünlandfluren. Wichtig sind vielfältige 
Saumstrukturen wie unbefestigte 
Wege, Wegraine, Brachen und Acker-
raine zwischen den Schlägen in einem 
abwechslungsreichen Mosaik von Feld-
früchten und nicht zu intensiv bewirt-
schaftete Acker- und Grünlandflächen 
mit ganzjährig reichem Angebot an 
Kräutern, Samen und Bodeninsekten. 
Entsprechende Strukturen sind im 
Planbereich nicht vorhandenen.

Keine Beeinträchtigungen zu 
erwarten.

nein

Turteltaube Streptopelia turtur S Na k.Nw. k.Nw. Vorkommen ist ausgeschlossen. Die Art
besiedelt halboffene Parklandschaften 
mit einem Wechsel aus Agrarflächen 
und Gehölzen. Entsprechende Struktu-
ren sind im Planbereich nicht vorhande-
nen.

Keine Beeinträchtigungen zu 
erwarten.

nein
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Waldkauz Strix aluco G (Na) k.Nw. k.Nw. Vorkommen ist ausgeschlossen. Als 
Lebensraum werden lückige Altholzbe-
stände mit einem guten Höhlenangebot
bevorzugt. Entsprechende Strukturen 
sind im Planbereich nicht vorhandenen.
Die Fläche weist in den Wintermonaten
keinen Bewuchs und somit nur ein ge-
ringes Nahrungsangebot auf. Im Som-
mer wurde in den letzten Jahren Mais 
angebaut, so dass ein Nahrungshabitat
aufgrund der Nutzung ausgeschlossen 
werden kann.

Keine Beeinträchtigungen zu 
erwarten.

nein

Star Sturnus vulgaris U Na k.Nw. k.Nw. Vorkommen ist ausgeschlossen. Der 
Star sucht Baumhöhlen und Gebäude-
spalten als Brutstätten auf. Beweidete, 
bodenfeuchte Grünflächen werden als 
Nahrungshabitate genutzt. Entspre-
chende Strukturen sind im Planbereich 
nicht vorhandenen.

Keine Beeinträchtigungen zu 
erwarten.

nein

Schleiereule Tyto alba G Na k.Nw. k.Nw. Vorkommen ist ausgeschlossen. Als 
Rast- und Nistplätze werden störungs-

Keine Beeinträchtigungen zu 
erwarten.

nein
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arme, dunkle, geräumige Nischen an 
und in Gebäuden genutzt. Nahrungsha-
bitate sind Wiesen- und Ackerflächen 
mit niedriger Vegetation. Die Fläche 
weist in den Wintermonaten keinen Be-
wuchs und somit nur ein geringes Nah-
rungsangebot auf. Im Sommer wurde in
den letzten Jahren Mais angebaut, so 
dass ein Nahrungshabitat aufgrund der 
Nutzung ausgeschlossen werden kann.

Kiebitz Vanellus vanellus S FoRu! k.Nw. k.Nw. Vorkommen ist ausgeschlossen. Bei 
der synchronen Kiebitzkartierung 2020 
im Kreis Kleve wurden keine Bestände 
östlich der Schaephuysener Höhen 
festgestellt. Für einen Brutplatz ist die 
Fläche zudem zu klein und weist zu 
viele Störungen durch die angrenzende
Landstraße auf. 

Keine Beeinträchtigungen zu 
erwarten.

nein
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6 Fazit

Die Gemeinde Rheurdt beabsichtigt für den Planbereich zwischen dem Hochend und dem Oberweg
den Bebauungsplan Rheurdt Nr. 36 „Hochend / Oberweg“ als Bebauungsplan der Innenentwicklung
(gem. § 13a BauGB) neu aufzustellen. Mit der Planung soll das Planungsziel, Wohnbauflächen für jun-
ge Familien zu schaffen, umgesetzt werden. Dazu sind an der Straße Hochend zwei Mehrfamilienhäu-
ser geplant. Entlang des Oberwegs ist eine Wohnbebauung mit Einfamilienhäusern vorgesehen. Ins-
gesamt werden die vorhandenen Erschließungsanlagen genutzt und die Versiegelung auf ca. 60 %
der Grundstücksfläche begrenzt. Auf den übrigen Flächen sind Freiflächen bzw. Gärten anzulegen.
Das Plangebiet weist eine Gesamtfläche von rund ca. 0,45 ha auf.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 36 befindet sich im südlichen Siedlungszusammen-
hang der Ortschaft Rheurdt. Westlich wird das Plangebiet durch die Landstraße 478 (Hochend) und
östlich durch den Oberweg begrenzt. Im Norden, Westen und Südosten schließen sich Einfamilien-
hausbebauungen an. Östlich des Hochends wird die Fläche einer ehemaligen Hofanlage mit Wohn-
häusern neu bebaut. Die Grundstücke entlang des Oberweges in Richtung Süden werden als Garten-
land genutzt und gehören zu der Bebauung entlang der Straße Hochend. Das Plangebiet wird derzeit
landwirtschaftlich genutzt.  Während der Vegetationszeit  wird seit  Jahren Mais angebaut. Nach der
Ernte bleibt der Acker vegetationsfrei bis zur nächsten Aussaat. Schutzgebiete sind in dem Plangebiet
nicht ausgewiesen. Im Umfeld der Ortslage Rheurdt sind Landschaftsschutzgebiete sowie Biotopver-
bundflächen vorhanden.

Die Fläche des Plangebiets weist nur eine geringe Lebensraumeignung für planungsrelevante Tierar-
ten auf,  da Gehölze sowie andere dauerhafte Vegetation,  wie z.b.  Grünlandstreifen innerhalb des
Plangebietes fehlen. Randlich der Straßen grenzen solche Strukturen an, sind aber für die nach dem
MTB zu erwartenden Arten entweder zu marginal oder durch die Störungen der Straßen nicht geeig-
net. Aufgrund der Größe des Plangebiets (ca. 0,45 ha) ist nicht ausgeschlossen, dass Tiere diese Flä-
che gelegentlich als Jagdgebiet oder Nahrungsfläche aufsuchen, eine essentielle Bedeutung als Nah-
rungshabitat ist aber sicher auszuschließen. Im Osten schließen sich entlang der Niederung des Dufh-
ausgrabens und der Nenneper Fleuth große Grünlandflächen an, die von zahlreichen Arten genutzt
werden.  Im Westen liegen mit  den Schaephuysener Höhen große landwirtschaftliche Flächen mit
Äckern und linearen Kleingehölzen.  Die  geplante Bebauung schließt  eine Baulücke innerhalb  des
Siedlungszusammenhang. An allen Seiten grenzt das Plangebiet an Siedlungsflächen an. 

Nach dem derzeitigen Kenntnisstand können die Verbotstatbestände nach §39 Abs. 1 und § 44 Abs. 1
BNatSchG sicher ausgeschlossen werden.
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Abbildung 2: Lage des Messtischblattes und der Schutzgebiete
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